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Sparerpauschbetrag erhöht
Müssen Sparer tätig werden?

Das Jahressteuergesetz 2022
der Bundesregierung brach-
te zahlreiche Verbesserungen
für Steuerpflichtige. So wur-
de unter anderem mit Wir-
kung zum 1. Januar 2023 der
Sparerpauschbetrag, bis zu
dessen Höhe jährliche Kapi-
talerträge steuerfrei sind,
deutlich erhöht. Bei Allein-
stehenden stieg er von 801
Euro auf 1.000 Euro an. Zu-
sammenveranlagte Eheleute
oder Lebenspartner können
über den doppelten Betrag, al-
so 2.000 Euro, verfügen. Mit-
tels Freistellungsaufträgen
können sie sich den Freibe-
trag unterjährig sichern und
den Betrag zwischen ihren
Banken aufteilen.
Umdie Erhöhung technisch

möglichst einfach umzuset-
zen, wurden die bestehenden
Freistellungsaufträge von den
Banken schlichtweg prozen-
tual erhöht. Somit müssen
Bankkunden, die Kapitalerträ-
ge erwirtschaftet und bereits
einen Freistellungsauftrag er-
teilt haben, nicht zwingend
tätig werden.
Allerdings rät Tobias Ge-

rauer von der Lohnsteuer-
hilfe Bayern dennoch dazu,
von Zeit zu Zeit die in der Ver-
gangenheit erteilten Freistel-
lungsaufträge bei den Banken
auf ihre Höhe hin zu überprü-
fen. Entsprechen diese nicht
mehr der Höhe der tatsächli-
chen Kapitalerträge, kommt
es zum automatischen Einbe-
halt der Abgeltungssteuer in

Höhere Freibeträge für Kapitalerträge. Bild: PantherMedia

Höhe von 25 Prozent durch
die Banken. Gegebenenfalls
kommen die Kirchensteuer
und der Solidaritätszuschlag
noch hinzu.

Zu niedrige
Freistellungsaufträge
bedeuten zusätzliche

Arbeit

Liegen sämtliche Kapitaler-
träge eines Jahres unter dem
Sparerpauschbetrag, fallen
keine Steuern an. Steuern
auf Kapitalerträge, welche auf-
grund eines zu niedrig erteil-
ten Freistellungsauftrags ein-
behaltenwurden, könnenmit
der Einkommenssteuererklä-

rung zwar wieder zurückge-
holt werden, dies ist aber ein
unnötiger Aufwand.
Vorteilhafter ist es, die Zin-

sen, Dividenden und realisier-
ten Kursgewinne durch einen
ausreichend hohen Freistel-
lungsauftrag in voller Höhe
und direkt auf seinem Kon-
to gutgeschrieben zu bekom-
men. Somit steht beispielswei-
se einer Reinvestition und da-
mit Zinseszinseffekten nichts
imWege. Die Freistellungsauf-
träge bei den einzelnen Ban-
ken lassen sich in der Regel
online auf deren Website an-
hand von Formularen oder in
deren Niederlassungen anpas-
sen. Quelle: lohi.de

Auf nach Trogir
Vaterstetten besucht Trogir –

Anmeldungen bis Anfang Mai

Vaterstetten – Gut vier Jahre
ist es her, als zuletzt eine Be-
suchergruppe aus Vaterstetten
zu Besuch in der kroatischen
Partnerstadt Trogir war. Nun
ist es wieder soweit: vom 17.
bis zum 23. Mai ist Vaterstet-
ten wieder zu Gast bei seinen
dalmatinischen Freunden.
Die Städtepartnerschaft zwi-

schen der Gemeinde Vaterstet-
ten und der kroatischen Stadt
an der Adriaküste, deren ge-

samte Altstadt zum UNESCO-
Weltkulturerbe zählt, wurde
2009 begründet. Seitdemheißt
es: „Wir sindnicht nur Partner,
wir sindnicht nur Freunde,wir
sind eine Familie“,wie der Part-
nerschaftsverein Vaterstet-
ten in einer Pressemitteilung
schreibt. Schnell entstanden
viele freundschaftliche, teils
familiäre Kontakte zwischen
den Bürgern beider Kommu-
nen. Die Unterbringung er-

folgt kostenfrei in Privatfami-
lien – dieses Miteinander und
das Kennenlernen von Kultur
und täglichem Leben ist das
Fundament der Partnerschaft.
Während der Besuchswo-

che wartet ein vielfältiges
Programm auf die Besucher:
neben einemKulturprogramm
darf auch der traditionelle
Schiffsausflug nicht fehlen –
in der Vergangenheit wurden
sogar schon Delfine gesich-

tet. Beim Partnerschaftsabend
wird danndie Freundschaft ze-
lebriert – mit Gesang, dalma-
tinischer Küche sowie bayeri-
schem Bier.
Die Anmeldung zur Reise ist

noch bis Anfang Mai auf der
Website des Partnerschaftsver-
eins (www.pvt2009.org) mög-
lich. Aktuelle Informationen
zur Städtepartnerschaft gibt
es im Internet unter www.
pvt2009.org.de. red
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Märchen
für Kinder

Waltraud Horbas erzählt das
Märchen Schneeweißchen
und Rosenrot in der Stadtbü-
cherei Grafing. Das Märchen
wird auf spielerische Art er-
zählt, gemalt und nachge-
spielt. Geeignet ist die Mär-
chenstunde für Kinder im Al-
ter von fünf bis acht Jahren.
Die Veranstaltung findet statt
am Dienstag, 28. März, um
15.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.
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Mietrecht – Strafrecht
Arbeitsrecht – Familienrecht
Erbrecht – Verkehrsrecht

Hier sind Sie gut beraten.
Weißpfennigweg 7 · 81825 München

Telefon 089/43 65 13 04 · Fax 089/43 65 13 05
E-Mail: Info@RAin-Klinger.de

Homepage: www.Rechtsanwaltskanzlei-Klinger.de
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Bei Vorlage dieser Anzeige bis spätestens 29.4.2023

kostenlose
Erstberatung

Q

Ismaninger Straße 7 · 85609 Aschheim · Tel. 089-99 19 26-0
Fax 089/99 19 26-20 · info@dr-jahn-partner.de · www.dr-jahn-partner.de

Wir sind eine auf allen Gebieten der Steuerberatung tätige Kanzlei, die
Mandanten vieler Branchen und Privatpersonen in München und Umland
betreut und vertritt.
Unsere Tätigkeitsschwerpunkte sind:
• Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen
• Finanzbuchhaltung/Lohnbuchhaltung
• Finanzgerichtsverfahren und außergerichtliche Rechtsbehelfe
• Grundsteuererklärungen
• Immobilienbesteuerung
• Gutachten und Treuhandtätigkeiten
• Testamentsvollstreckung
Sprechen Sie uns an: Dr. Olaf Jahn, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater –

Seit über 30 Jahren in Aschheim

DR. JAHN UND PARTNER
Steuerberatungsgesellschaft

StB Kathrin Lindenbeck, Dipl. BW (FH) – Grafinger Str. 18
85665 Moosach • Tel. 0 80 91/56 12 90 • Fax 0 80 91/56 17 75

E-Mail: kanzlei@stb-lindenbeck.de

• Steuererklärungen
(privat + betrieblich)

• Abschlüsse

• Finanz- & Lohnbuchhaltung
• Steuerliche Beratung


